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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri,
Mitgliedern der gesezgebeuden Räthe der helvetischen Republik.

Acht und zwanzigstes Stück.

Zürich, Dienstags den 29. May 1798.

die uns unsre Freiheit verschaft haben. Gen hard:
Der Beschluß ist eine Schande fur die Gesezgebung;
das Mistrancn das man gegen die kleinen Kantone
hegt ist ungerecht und ungegründet -- die Liebe wird
dadurch untergraben und zerstöhrt, die zu unsrer Rett
tung so unentbehrlich ist. Zaslin glaubt, man dürfe
den Beschluß nicht so geradezu verwerfen, weil es den
Anschein haben würde, als wollte man sich dem Wunsch
des Commissar R a pin az widersetzen ; er verlangt eine
Commission. Lüthi v. Sol. will Vertagung. Usteri
befürchtet, der streitige Gegenstand werde noch lange ein
Stein des Anstosses beider Räthe seyn, er bcdauret, so

oft davon die Rede ist, jedesmahl weniger den Geist
der einen und untheilbaren Republik und immer mehr
den Kantonsgeist, den Geist der Theilbarkeit und der
Tienunng wahrzunehmen; jener will, daß wir die
ganze Republik als Ein Ganzes ansehen, das nach
den Bedürfnissen feiner Regierung in soviel möglich
ahnliche Theile getheilt werden soll; dieser kennt
nur das durch vielfache Gränzen und Märchen geschiedn
ne und zerstückelte Helvetica. In der Ueberzeugung,
dasi dje gesezgebeuden Rathe noch lange nicht die so

nothwendige Arbeit der neuen Eintheilung zustand brins
gen werden, will er den Beschluß annehmen und die
Arbeit den frankischen Behörden überlassen; er weiß
wohl, daß man ihm entgegnen wird, eine solche
Ucbertragung sey der Conllitulion zuwider, aber vers
gebenö hat er sich in der Constitution nach dem Abs
schnitt umgesehen, der die Verhältnisse der helvetischen
Legislator mit der fränkischen Armee i» Helvetica und
"iil b"' zu Organisierung der helvetischen Republik

werd», »^. Intriguen gebraucht I beauftragten fränkischen Commissairs bestimmt. Mus
beiiii 'rh b-777^^ bie der Senat verworfen hat,A ret ist ebenfalls für die Annahme des Beschlusses,
des grossen Ä Rucpp: Findet den Beschluß I weil er mit der neuen Eintheilung wesentliche Vorthei-
dria unbruderlich und constitutionswi H le verknüpft sieht; wann aber, wie es den Anschein

zu- âan «olle ei'ss n... m., ..-» 55.. hât, die Mehrheit der Versammlung denselben nicht
annehmen will, so wünscht er sehr, daß man sich zu
Verlegung des Geschäfts entschließe und bedenke
wie widrige Wirkungen die Verwerfung des Beschluss
ses bei dem fränkischen Commissair haben könnte.
Ochs: zwei Ursachen sind Schuld, daß das vorlies
gcnde Geschäft so unangenehme Berathschlagungen Hers

beiführt; die eine, wer! wir selbst darüber in ungleis
chen Grundsätzen stehen — der Beschluß des Gr.

Gesczgebung.
Senat 19. May.

(Fortsetzung.)
Der Senat empfängt den Beschluß, durch wel

chen daö Directorium soll aufgelodert werden, »i Be?
chft der durch die fränkischen Behörden gemachten
Eintheilung Vernicht vereinigten Kantone, dem frans
kischen Commiyar und Obcrgcueral zu überlassen, die
jemgen Maasnahmen, die sie nothwendig finden wer-
den, zu treffen, um die Zusaiiimeuberufung der Ur-
und Wahlversammlungen zu verairstaiten; diesem Be-
sehluß war die Borhschaft des Direkioriums beiges
legt, die ihn^veraulaßt, und ein Schieben des Direk
toriums a» Schauenburg, in welchem es dem Ge
ncral anzeigt, daß der Senat den Beschluß des grosse»
^calhS verworfen habe; endlich G cha neu b u r g s
Antwort hierauf, j„ der er, da der Senat, den aufein Arrete des Commissair' Rapinaz q e-gründeten Beschluß verworfen habe, bis zu neu-getroffener -auch,prachc mit Rapinaz, die Sache
Kt7or' ,î ?' ^ bs : Das Direktorium
hatte de.» Heiieial den Auszug unsers Vcrbalproccs-
sen 7777 7' '">d -hu nicht in dem Jrrthrun las-

5- Senat etwas von R a vin at Be««à, »».».... «'.'".u.»"ill, d.« Senat «vllc nun dem General selbst jenen
Bundt will die coiistuulionelle

Auszug zusenden.
a?-.r,k^..°' win oie co»«tuulio»elle
Clinch à77 U'-abhangigkci.
scndm'a î ^ ^ ^r folgt der Ueber

ftank 7 ^ Schauenburg, damit die
..s". 75- fche", welche Intriguen gebraucht

Präftntanirn 7 " g' schchuen Verein der Re-

Der m.fs, a 7 ^^"^"êchweizabwarten. Barras:
siitià,, 7 ' r-î ^mstitutionswidrig, indem die Cons

ihrer Hebung verbietft, irgend einen Theil
D à 7 '^end jemand zu überlassen; die vom

7 7 befolgende Regel ist keine andre als die

s,-6 m gcjchehene Berwerffung des Beschluss
bolet nimuir den Beschluß an, da er sich

immer gern daran erinnert, daß die Franken es sind



IIO
Raths ist freilich von der Mehrheit des Senats,
aber aus sehr ungleichen Gründen vcrwor-
fen worden; er selbst ist noch nicht mit sich einig, ob

der Verein zuträglich oder nicht zuträglich wäre; er
hatte also gerne zuerst die Vorfrage entschieden ge
habt; leicht dürfte man den gemeinsamen Zweck durch
Verminderung der Kantons-Stellvertretungen besser

erreichen; und dem verderblichen Kantonsgeist sollte
man durch organisierende und Civilgesetz? entgegen ar
betten. — Die zweite Ursache unsrer Uneinigkeit ist in
der Art und Weise wie man die Sache durchzusetzen
getrachtet hat, zu suchen; eine einzige Person ist es

doch am Ende, die den Plan gemacht hat und ihn
durch fremden Einfluß zustand bringen will. Rapi-
naz habe wohl das Recht das Geschäft für sich zu
vollenden, da er gesendet ist um die Schweiz zu or-
ganisieren und weil auch der gesezgebendc Körper ohne
der Franken Arm nicht in Arau sitzen würde; was je-
ner also thut, das können wir nicht verwerfen und
der Sinn des Senats bei Verwerfung des Beschlusses

gieng auch dahin, zu verstehen zu geben, weil Frank-
reich sich derSache annähme, so haben wir hier nichts
weiters zu verfügen — Man könne also den Beschluß
ohne Bedenken annehmen. Crauer, Gen hard,
und Bundt widersetzen sich mit vieler Helligkeit-
die Berathung wird aufgeschoben. Das Direktorium
soll ersucht werden, dem General Schauen bürg
den Auszug aus dem Protokoll des Senats zu senden.

Am 20 war in beiden Räthen keine Sitzung.

Grosser Rath, 21 May.
Hecht verlanzt, daß da der Senat den vorgeschlagnen

Brief an die provisorische Regierung in Lauis verworfen habe,
ein anderer demselben zur Genehmigung vorgelegt werde. Hu-
der ließt einen eben angekommn?!, Brief von Lauis vor, wcl-
cher aufs neue um freundschaftliche Rathsmitthcilung bittet-
Escber fodert, daß die Commission theils eine neue bessere

Proclamation, theils einen ächt freundschaftlichen Brief nach

Lauis entwerfe, diese Landschaft zur Fortdauer ihrer patriot,
scheu Gesinnungen auffodere, und ihr anzeige, daß die Ge>ez-

gebung gegenwärtig noch keine bestimmte Antwort auf ihre An-
fragen geben könne. Meyer begehrt bestimmtem Austrag an
die Commission. Huber folgt Escher und will, daß Su-
t e r die neue Proclamation entwerfe. Secret an will, daß

man vor dieser Antwortertheilung, die Vereinigung der ganzen
italiänischen Schweiz in einen Kanton dekretiere. Haas will
ebenfalls, daß man sich über die Grundsätze einer neuen Eiu-
»Heilung vereinige, übrigens aber der Landschaft Lauis schreibe,

in ihren Wahlen fortzufahren. Escher beharret auf seiner

Meinung und behauptet, man hätte schon lange eine Proclama-
tivn ergehen lassen sollen, und blosser Anstand erfodere, daß

man endlich auf die 4 so dringende Briefe antworte und diesen

warmen Patrioten wenigstens auch ein Wort des Wohlwollens
und der Zuneigung antivotte- S ecr e t an behauptet H a a -
sens Molion sey gesezwidrig, weil ja schon eine Commi.gon
über die Vereinigung der italiänischen Schweiz in einen Kanton
niedergesezt worden ist. Esche rs Antrag wird durch Stim-
menmehr angenommen.

Bvurgvis von Milden wird als französischer Secretair
zm Probe vorgestellt.

Das Vollziehungsdirektorium meldet, daß es Rhäiien zur
Vereinigung mit Helvetieu eingeladen habe, daß aber bis zur
Beendigung der Negotiarivnen dieser Republik mit Frankreich
keine Antwort zn erhalten sey.' Ferner werden Nachrià
aus Wallis mitgetheilt, denen zufolge die Insurgenten ohne
Widerstand sich tief ins Obevwallis zurükgezogen habe» sollen,
zugleich aber fodert die Nerwaltungskammer dieses Kantons
schleunige Unterstützung, wegen dem gänzlichen Mangel an Le-

bensmittelu für die französische und lemanische Armee. N»-
z e r sagt, diese Berichte seyen nicht vollständig, indem bestimm-
te Berichte da seyen, daß Sitten von den Franke» und Lewa-

neu mit Sturm erobert und rein ausgeplündert worden st»

und daß sich die Oberwalliier Insurgenten wüthend vcithcäi-
gen : er begehrt Auffoderung an das Direktorium, schlage
Unterstützung der Vcrwaltungskainmer in Wallis zu verschch».

Dcloes sagt, da der Kanton Leman wegen den starke» T>v
penmärschen der Franken ebenfalls sehr entblößt sey, so soll is
Direktorium auch diesen Kanton unterstützen z beides wird »»-

genommen.
Ms eine Anfrage der Arganer Verwaltungskammer begehrt

' das Direktorium Bestimmung über die Frage, wer die Now
rien zu erwählen habe? An eine Commission gewiesen, in dit '

5 der Präjident die B. 2 0 m i n i, S e c r c t a n, Ä 0 ch, Kuh-
und m „verwerth ordnet.

» Das Direktorium fodert, für Organisation des Bureau ds

I Ministers der auswärtigen Angelegenheiten die Summe ««

10000 Schweizcrstanlcn, die hauptsächlich auch wegen der M
s barlcit der Gesandrschast in Paris uvlhwendig seyen: dem W
s geyren wird einmüryig entsprochen.

Das Direktorium berichtet, daß es von der VerueriM
Verwaltungskammer den Bericht erhalten habe, daß die AM
selbriefe der chevorigen Regierung auf die öffentlichen engli«

scheu Fonds seyen eingelöst nwrdeu, und fragt, ob also niss
auch die Einlösung der cnglischcu Wechsel auf SchweizerhaB
wieder erlaubt werden sollte? Gen hard will, daß man w
nachfrage ob die partikulare Schweizerwechsel in England
gelöst werden. G p se n dör fer sagt, man habe keine Na?
richt von Protestierung der Schweizerwechsel auf England, al!»

solle man keinen solchen Schritt veranlassen unv die ZaiMB
aller vor dem z Merz ausgestellten Wechsel gestatten. DM
Antrag wird einmüthig angenommen.

Das Direktorium begehrt, daß alle Pulvermüllen l»
Salpeterfabriken als Nationalgut erklärt und diese Fabri
zu einem Monopol der Regierung gemacht werde. Del»«'
fodert, daß diesem Begehren entsprochen werde. Enz W'
in seinem Kanton seyen ähnliche Fabriken bisher Parm" ° i
Unternehmungen gewesen, also wenn man sie zu Rationê
erklären wolle müssen die Besitzer derselben entschädigt wertt'
Sec reran will, daß der Grundsatz des Monopols decre

werde, daß aber das Directorium die Privarsabrikcn
Haas will, daß die Fabrication zum Monopol gemacht, «

die Aussuhr alles Salpeters und Pulvers verbotten
Gysendörser begehrt hierüber eine Commission. Sie

angenommen und m dieselbe geordnet, Haas, Grafen"«
Enz, Millet und Michel.

Das Direktorium fodert Bestimmung eines Geietze«

den rechtlichen Stand der Ausländer in Helverien, indem s^
Fälle zeigen, daß Ausländer sich niederlassen wollen nn° « >

ohne Einwilligung der Landesregierung den alten GcM>
folge nicht thun können. 2n eine Commission wird,hle»u »

»cf, Aimmermann, Carmintran, Sec«««
Hecht und Cartier. v.„s.,,nl

Die Gesellschaft der Freunde der Freiheit m ^
freuet sich, daß die Gesezgebung sich über die Gemcinosv

rechte berathe, sie bitten um Aufschub dieser Berath»»«-



I?!
ei« Bärger prang«,?«, einen Aussäst hierüber einseuden wolle. i
Aus Gysendörfers Antrag geht mau zur Tagesordnung i
über.

Ein im Namen einer Commission von Koch verfertigtes
Gutachten über die Bekanntmachung der Gesetze wird verlesen
und einmüthig genehmigt.

öaas legt einen Entwurf der Distriktseintheiluug des

Kamons îh u r gäu in 7 Distrikte vor. A m m a n n begehrt
Annahme eines von der Thurga'uisiheu Vcrwaltungskammer ein-
gesandten Entwurfs einer Eimheiluug in 6 Distrikte, den die
Commission einmüthig verworfen habe. A n d e r w erth wünscht
Aufschub dieser Entscheidung weil ohne hinlängliche Uutersu-
chliug dieses eingesandten Plans Haß gegen die Mitglieder der

Commission von Seiten einiger Personen im Thurgän bewirkt
werden konnte. Escher sagt, wir sind hier Stellvertreter der
ganzen Nation, und sollen als solche ohne Menschenfurcht hau-
dein mithin einzelne Privatinteressen in g> rechten Sachen zu
deleidigen uns nicht scheuen, daher stimme .er für den Plan
der Commission, gegen sen nickts gründliches einzuwenden sey.
Mevcr sagt, er habe auch sûr Aufschub aus Sorgfalt und
Bedcnklichkeit sprechen wollen, sey aber durch Escher belehrt
worden, stimme also für das Gutachten. B 0 u r g 0 is will
Rukscndung in die Commission mit Beifügung einiger nicht
thurganischer Glieder. Nnzet glaubt, mit einem Cirkel und
einer Landkarte könne eine solche Einchcilung oyne arithmetische
Äenntmsse bewirkt werden und ärgert sich über die Aeit die
man mit diesen Distriktseintyeilungen, welche so leicht mit ei-
mein Cirkel zu machen waren, zubringe; übrigens folgt er
Bourgois Vorschlag. Thaler folgt Esckers Antrag.
Ä m mann beharret aus Annahme des thurgäuischen Entwurfs-
Bourg ois Meinung wird angenommen; Rellstab und
Ul) lM a Nn der Commission beigeordnet.

H ámelcr legt ein Gutachten von der Entschädigungscom-
umerdriickte Patrioten vor, welchem zufolge die Ent-

r ^ît Anno >78g verfolgten Freiheitsfreimdeii
Entschädigung soll durch die ehemaligen

ss,!.. >! î ^^>kn' und m diesem Ende das Vermögen der-
der zu leistenden Entschädigung ftquesttirtElcher mmmt das Wort: Dc« ersten GrundsatzÄ ^ die verfolgten Freunde der Frei-

s« niMa Ä "k ""d sollen sie erhalten: aber eben

^ n
eiste Grundsatz scheint, eben so unbil-

dw edevo
findet er die Folge dieses Gutachrens:

SZeân^ ^ l^rchcn und Aristokraten handelten bei der

vertàn a. »
^ 5" Verfassungen nicht als einzelne Privat-

Ä-!?. ^5, /. à. ganzer Rcgierungskörper, dessen ein-

aei-iaciw ^ die Thaten des Ganzen verantwortlich
- wann der Körper aufgelöst ist, so find

k iner äÄ dieser Rücksicht nichts mehr, also auch

rung imd sà°'- fi'lfig- überdem ist ja in jeder Regie-
selb?!. m unsrer neuen Bersassimg, jedes Glied der-

und mir na,/Meinung, für sein Urtheil unverantwortlich,

tiake t die gleiche Freiheit, die gleiche Gerech-

Die kirrer '».r Gebrauch machen, auch andern gestatten!

gicruiw-» ^ ^ fodcrt fur die Mitglieder der alten Re-

ru«.-» ..?w^antwottlichkeit für das was die ganzen Regie-
BjU-.MHaii. Aber mehr noch, B. Repräsentanten, auch die

àm... ^°dert das gleiche Resultat von Euch. Die alten Ne-

^/Mcn wurden gestürzt, mit Recht gestürzt, weil sie nicht

ikr i,. ""dsitze der Menschenrechte gebaut waren; aber fur
«eàl'î' fi" die Hartnäckigkeit mit der sie ihre Aristokratie
»...^W'gten, wurde» fie ja, von deneu die fie gestürzt haben,

w die ihnen ausgelegten Contributionen hinlänglich gestraft,

nos n..?""" wir, nachdem die Franken sie für ihr ehemall-
«es unrecht gestraft haben, sie zum zweitenmal um des gleiche»

Unrechts willen strafe»? Nein, Bürger Repräsentanten, dies
wäre wider alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Menschlichkeit!
daher sodre ich daß der zweite Theil des Gutachtens an die
Commission mit dem bestimmten Antrag zurückgewiesen werde,
auf billigere Quellen zu denken, aus denen die nöthigen Ent-
schädigungen geschöpft werden können. R ellst ab: die Unter-
drückung und Verfolgung aller Freunde der Freiheit unter den
alten Regierungen war so groß und so schauderhast, daß sie bil-
lig nun die Folgen davon tragen, nicht nur diese Eutschäbiami-
gen sollten sie zahle«, sondern auch noch die Unkosten ihrer Wer-
folgungen, welche sie ans dem Staatsgut genommen haben, in
dasselbe ersetzen; (starkes Beifallklatschen) Hämeler sagt, so-

bald der Grmidsaz der Entschädigung angenommen werde, so

müsse entweder der ganze Staat "der die Oligarchen allein,
entschädigen: ersteres wäre unzerecht, also müsse lezreres durch-
ans statt haben. Trösch will, daß die alten Oligarchen nicht
nur entschädigen, sondern für ihre Verbrechen noch -o Jährt
aller öffentlichen Atmter unfähig gemacht werden. (Geklatsch
von allen Seiten) Escher beantwortet einige von Rellstab
aufgestellte fehlerhafte Angaben über die politischen Unruhen
Zürichs, und sagt: Ungeachtet des allgemeinen Beifalls, den

das Gutachten zu haben scheint, so find doch meine dagegen

aufgestellten Gründe nicht einmal berührt, vielweniger wider-
legt worden, denn Geklatsch find doch keine Vcrnunfrgrüiidt,
und ich bin überzeugt daß Entschädigungsquellen zu finden wären,
ohne dem Staat, ohne dem Eigenthum der Personen, die die
alte Regierung ausmachten, zii'nahe zu treten; daher beharre
ich auf meinem Antrag, wenn mir nicht Gründe cntgegeuge-
sczr werden, die ich nicht zu widerlegen im Stande bin. Bour-
gois: Die alte« Oligarchen haben die Individuen der ver-
schiedenen Räthe des ehevorigen Waatlandes auch für die Ver-
richtungcn der ganzen Versammlungen verantwortlich gemacht,
also dürfen auch sie nun nicht aufUnverantwortlichkeit Anspruch
ma»en. Wvder: Die Individuen der alten Regierung habe«

gefehlt, also sollen sie bezahlen: die Franken haben sie gestraft,
neben der Strafe muß aber noch, dem Rechte gemäß, Ent-
schädigling statt haben, diese also kaun ebenfalls mit Recht von

den Oligarchen gefodert werden, (allgemeines Beifallklatschen)

Secret an: Wir baben die Irresponsabiiität vom Volk er-

halten, die alten Oligarchen haben nichts von ihr«, Gewalt
vom Volk haben wollen, haben also auch keine Jrrespansabili-
tär; sie waren Regenten und machten Gesetze zugleich, waren

folglich ohne alles Recht, und haben also auch auf kein so heili-
ges Recht wie wir, Anspruch zu machen: hiermit glaubt er den

ersten sophistischen Saz Eschers widerlegt zu haben, den

zweiten hat Wpder gar bestimmt auf den Kopf getroffen,
daher genehmigt er das Gutachten, imd wünscht einzig einige
nähere Bestimmung darüber von der Commission. Rellstab
sagt, die Vergehunzen der alten Regierungen sepen scheuslich,

die Erzählung davon errege Schaudern: er durchgeht die Ver-
folguiiz der Patrioten im Kanton Zürich, und schließt, unter
lautem Veifallgeklatsch, für unbedingte Annahme des Gurach-
tens. S lit er: Ich stimme gänzlich der Meinung bei, welche

den verfolgten Patrioten Entschädigung zuspricht, allein ich ver-
lange auch, daß ihr gerecht seyd, wenn ihr frei seyn wollt,
und wenn es mir auch gleich zum voraus ahndet, daß ich euer«

Beifall nicht erhalten, und das, was ich sagen werde, leicht fur
aristokratisch ausgedeutet werden könnte, so getraue ich nur
dennoch nicht weniger zu behaupte», daß ihr, aus Fmcht, zu we-

nig für die Freiheit zu thun, zu viel gegen die Gerechtigkeit
sündigt. Bürger Gcsezgeber, es ist wahr, e-uige wen-ge Fa-
milieu hatten uns das Nez über den Kopf geworfen allem
warum haben wir uns von den Hunden st> lange hudeln, und
seit Jahrhunderten unsre Freiheit vergiften lasse», weiche s-
rein aus den Händen unsrer Vorfahren gekommen war. An



wem lag die Schuld? lag sie nicht im Geist der Zeit in der

fehlerhaften Verfassung selbst? Und diese Verfassung, haben

wir sie nicht so lauge wie gme Schaafc geduldet, haben wir
und nicht beinahe das Fell über die Ohren ziehe» lasten Oder
wo ist der neue Held, der, wie der unsterbliche Tell, semen

Geßler gemordet? Wo war ein Arnold ein S t au f f a-

^ cher, der seine Brüder zur heiligen Freiheit anfeuerte? und
> wo waren Brüder, die wie damals, Hand in Hand geschlagen?

wo haben Schweizer zum grossen Ziel, wie es ,ezt vor uns steht,

für sich mitgewirkt? Haben wir nicht alles, was wir »ud, den

Franken zu verdanken? Hatten wir oinie sie auch nur einen

Stein zum grossen Gebäude der neuen Freiheit gefezre Seyd
tiliig, Gesezgeber! ich verachte und verfluche alle diejenigen,
welche uns so lange gedrückt haben, allein ich sch>ebe die Schuld
nicht allein auf sie, sondern auch auf unsre Ilnvcrnunsr und

Scklecktheit. Wer hieß uns Jahrhunderte laug dem rcnftl-
scheu Spiel so ruhig zusehen? wa um war unser Nationalcha-
ratter so schwach, die eifrigen Bemühungen neuer, reiner Pa-
triolen vorübergehen zu lassen, ohne die mindeste Untersuchung.
Daran, in seiner Schwache liegt die Schuld. Ja! Härten wir
aus uns selbst den Faden der ueucn Freiheit gesponnen, hatten
wir, ohne fremde Beihülfe, das grosse Wert vollbracht, dann

dürften wir auch allein diejenigen einzig'strafen, welche die

Indolenz unsers Nazionalcharalters für ihre Sünden mißbrauch-
ten Aber da dies nicht der Fall ist, da der Franke uns das

Joch abgenommen, so dürfen wir auch nicht diejenigen allein
strafen, welche unsre Schwäche für ihre Verbrechen bcnuztcn

— Das wäre ein Mißbrauch des Rechts des Stärkern — jon-
der» wir müssen die Schuld mit ihnen tragen, weil wir so ru-
hiq zugesehen, und sie durch lmscr dummes Dulden in ihren
Sünden verhärtet haben — und vorzüglich, weil wir uns ,o

sehr an der Freiheit versündigt, daß wir nicht einmal, wie >chcn

gesagt, die Bemühungen mehrerer unserer Brüder, zu unsrer Be-
srciung bcnuzt haben. Mein Sckluß geht aljo dahin, d-c Nation
soll büssen für ihre Sünden, soll den Oligarchen die Schuld
tragen helfen, weil sie so lange Tyrannen geduldet, und

nicht selbst mit eignem kräftigen Arm sie gestürzt hat.
N u z et sagt, er finde gar seltsam, daß Esch cr eine ,o er-

niedrigende Vergleichung zwischen den Lttgarchc» und Uns zu

machen wage; wie! wir Repräsentanten des freien helvetischen

Volks, die vom Volke selbst gewählt sind, sollen uns mit den

alten Oligarchen, den wilden Tyrannen von Bern von Zürich
und vom Wallis vergleichen lassen l (Geklatsch) wir mir bie,en
Menschen, die jeden Funken der Freiheit mit Wuth umer-
drntten, und jeden Patrioten bis in den Tod verfolgten! und
die Folgen der Schandthaten dieserWüthriche (Gcilalsch) sollle
die Nation tragen Sie haben das Unglück des Landes, den

Krieg verursacht, die unschmdigen Opfer müssen entschädig!
werden, er?» H u b t r glaubt, E sch er seye hinlänglich wi-
Verlegt worden, aber was Guter sage verdiene noch Beant
Wertung. Freilich seyen Telle, und W i n k elr i c de und

Arnolde aufgestanden; was wären die Bürger von Stä-
fa, die Laharpe und andere verfolzie und eingekerkerte
Patrioten denn anders gewesen? (allgemeines Gek atsch und

Bravorufen) Daß dasVolk durch die alten Oligarchen so erniedrigt
ward, daß es sich nicht an seine Retter, wie dasVolk derKanto-
nc an die Arnolde anschließen konnte, war neue Schuld der
Oligarchen (Geklatsch) und die Oligarchen, hatten sie gesiegt,
sie würden unsrer Inviolabilität wenig nachfragen! wollten sie

ja viel lieber, als sie sahen, daß ihre Alleinherrschaft in Ge
fahr stehe, das ganze Vaterland mit sich in den Abgrund reis-
sen; damit der Bär im Schilde nicht stürze, sollte das ganze
Volk zu Grunde gehen, (lautes Bravorufen und Geklatsch)
aber die Franken rettete» uns und schenkten uns die Freiheit
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wstdcr — und jezt da die gest» zien Oligarchen da liegen ivie

niedergeschlagne tolle Hunde, (lauter Beifall) jezt will man
sich in dieser Versammlung ihrer annehmen, und mit den an
men gnädigen Herren Mitleiden haben, und der gule» mite
schonen, um dagegen das junge Kind, die Republik, die

kaum noch Windeln hat, mit den Folgen der T'Men jener

Wahnsinnigen zu belasten. (Lauter Beifall und Bravorufen w
terbrechen den Redner). Csch er fodert das Wort wieder,
aber alles ruft zum Stimmeimichr. Beinahe einmüthig M
das Gmachten angenommen, und einzig der Commission ache-

rrageii über die Art wie diese Entschädigungen untersucht ml

wo darüber abgesprochen werden solle, ein Gutachten einzulim-

gen. Zu diesem End werden a Mitglieder der Commissiwkeß
geordnet: der Präsident soll sie ernennen : er nennt R»ut.

Ruzer sagt, da er selbst als verfolgter Patriot Entschädtziz

zu foder» habe, so sey er Parthei und könne also die à
nicht annehmen; allein Präsident H üb er ruft leW,
dies gilt gleichviel — wir sind alle Parthei! Nuzet wildly
nannt und neben ihm Wyder.

Das helvetische Direktorium

findet in der Zürcher Zeitung und in dem schlveP

rifchen Republikaner die Erwähnung einer entw^

genden Anschuldigung. Es erklärt, daß gehoben M

Gefühle seiner eigenen Achtung, und ganz hinges

be» seiner Pflicht für das Vaterland, es sich mit klv

nein Interesse befassen kann, das ihm blos individuel

ist. Von seinen Bemühungen, sich des öffentliche»

Zutrauens würdig zu machen, erwartet es die Sä)»^

losHaltung für die vorübergehende Ungerechtigkeit

des Ausspruches eines Einzelnen, den früh oder spät,

die ihm entgegengcsczte Mässigung wieder gewinn»

wird»

Zürich, den 24.

Vorgestern brachte ein französisches C^auvt'
Alt-Rathsherren Strikter von MenzengenundH >jch

mann Nolli genannt Haasenthaler, Heer A
ein; ersterer war ehemals einigemal Gesandter
Frauenfeld, der zweite hingegen spielte hfl
Zeit eine bedeutende Rolle, und stellt« stw

Spitze derer, die der Annahme der Constltuliv
mit Gewalt zu widersetzen versuchten.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der gesetzgebenden Rathe der helvetische» Republik.

Reun und zwanzigstes Stück.
Zürich/ Mittwochs den zo May 1798.

Gesezgcbung.
Senat 21. May.

Ochs legt im Namen der über den Inhalt einer
Vottschafl des Diiectcriuins vom i2ten d. niedcrge-
feztcn Commissson einen Bericht vor. Die Commission
hac drei verschiedene Fehler in der Botschaft gcfun-
den: 1) wird der grosse Rath mit dem Namen des
gcsezgebeiiden Rarhs (conseil Ic^islatif, bezeich
net; diese Benennung ist zu iiico.isiitutìonell, um et-
was anders als ein bloßer Redacti'ousfehier seyn zu
können; der General-Sekretair des Direktoiiums dar«
also nur davon unterrichtet werden. 2) wird g>sagt:
«der die geistlichen Guter sey ein Sequester ver-
fugt, während das Gesez nur die Güter der Kloster,
Stifter u. s. w. begreift; auch hierauf wird der Ge-
neral-Secretair aufmerksam zu machen seyn; von
groß, er Wichtigkeit ist der zie Fehler; das Directori-
um begehrt Aufschluß über ein Geftz; der Gr. Rath
giebt den Aufschluß; erklart das Gesez sey allgemein
und macht dem Senat darüber keine Mittheilung.
Das Direktorium nimmt den Beschluß des Gr. Raths
an und vollzieht ihn — die einfache Darstellung der
Sache zeigt hinlänglich die geschehene Verletzung,
und durch ihre Folgen muß eine solche Verletzung von
der äussersten Wichtigkeit seyn. Geftzauslegungcn
gehören der Gesezgebung zu, diese besteht aus beiden
Rathen: das Director«'»», soll die Gesetze, die durch
die Zusammenstimmung beider Räthe gegeben sind,
vollstrecken. Gesezauölegungen können das Gesez aus-
^dnen oder einschränken; in beiden Fällen sind sie

^5^^" strich — und da wenige Gesetze von
^ ^ daß sie nicht verschiedener Auslegung

^ waren, so würde der Senat bald der That nach,
is der Gesezgebung verschwinden, wenn Gesezaus-

«"î °Me sein Mitwirken Platz fänden — die
^dstiulssiion schlagt vor: der Senat solle eine Abschrift

o >!,
^chlustes dem Vollziehungs - Directvrium zu-m .en. Laflechere glaubt, die M-tiheiluug konnte

Ausdrücken und auf schonender? Weise
.ü. Vsteri will nur einen Auszug des Be?

>
der sich einzig auf die Hauptsache beschrankt,

»enden. Der Vorschlag der Commissair wird ange-
uoiiimcn.

Genhard theilt Nachrichten von der Ausglei-

chung der Stadt Luzern mit den kleinen Kantonen,
wodurch diese sich zu Aufstellung alles bei dem Ueber--

fall der Stadt derselben Abgenommenen verpflichten,
mit.

Lüthi von Solothnrn legt im Namen der über
den Beschluß vom 12. May betreffend den 8ten Art.
der Constitution niedergcsezten Commission einen Be-
richt vor. Da der Beschluß in diesem Artikel anstatt
des Wortes Polizeybeamter das Wort Justiz-
richtzer will setzen lassen, so rath die Commission
den Beschluß zu verwerfen, indem der Gr. Rath durch
solche Wortänderuugen wirkliche Constitutionsänderun-
gen, die ihm nicht zukommen, vornimmt und mit
gleichem Recht beschließen könnte: es solle statt fünf
Direktoren heißen fünfzig Direktoren —. Lüthi
zeigt noch besonders, daß wirklich auch in dem auge-
führten Artikel der Constitution das Wort: Polizei-
b e a mter allein stehen könne und müsse. Ochs: die
Ungewißheit in der sich das Directorium über jenen
Constitutionsartikel befindet, rührt von dem Mangel
eines Criminal-Prozess-Codex her — d» grosseRath
sollte eilen, diesen Prozeßgang zu entwerfen; — vor
einen Pol izc ibea m te n muffen allerdings die der
Conspiration angeklagten zuerst gebracht werden, weil
ConspirationSverbrechen mit einfachen Polizeiverbre-
eben bisweilen leicht können verwechselt werden und
es also wichtig ist, in jedem Fall dir Scheidungslime
erst ziehen zn lassen; der Criminal-Codex soll uns
nun sagen, wer diese Polizcibeamte seyen. Forne-
ran: zwischen dem Directorium und dem Kantons-
gcricht, muß in diesen Fallen der natürliche Richter
des Angeklagten, — das Distriktsgericht in die
Mitte treten. Barras: das Wort Polizeibeamte kann
niemand anders als den Jnstizminister bezeichnen.
L aflech cre: Es ist in jenem Artikel bei dem Wort
Poliz eibcamte der Theil für das Ganze genom-
men, und es kann nichts anders dadurch verstanden
werden als die erste Instanz in Justiz- und Polizeifa-
che» — Der Beschluss wird dem Vorschlag der Coin-
Mission gemäß verworfen.

Der Senat erbält den Beschluß, welcher den
Kankon Luzern in Distrikte eintheilt: Crauer spricht
dagegen. Er wird an eine Commission verwiesen, die
ans den Br. Lüt hi von Solothnrn, Crauer,
Mug er, Genhard und Meyer v. Arau besteht.



Grosser Rath, 22. May.
Deputirte derGemeind Montreux, die sogleich

die Ehrensitzung erhalten, begehren, baß der Kanton
xeman in kleine Distrikte gelheilt, ihr Dorf zu eu

nein Distriktsort gemacht, und der Sitz der Distrikts-
gcrichte, so viel als möglich, nicht in die immer luxu
riosen und mehr und minder herrschsüchtige» Etaore
verlegt werde. Gyfendörfer will den Gegen
stand dieser Bitte in die lcmanische Dlstrikcscomiuis-
sion weisen. Nuzet folgt und thut rühmliche Mel
dung von dem Patriotism und der Industrie dieser
Gemeinde. Guter sagt, Montreux sey die erste

Gemeinde Helvetiens gewesen, die den Freihcitöbaum
schon den 4Januar errichtet habe. Einmüthig an die
Commission gewiesen.

Iomini legt eine Eintheilung des, eine Be-
völkerung von 104000 Menschen besitzenden Kantons
Freiburg in 12 Distrikte vor, die einmüthig angenom
men wird.

Eben so wird eine, von der gestern vermehrten
Commission, vorgelegt« Eintheilung des Kantons
Thurgäu, nach einigen kurzen Bemerkungen darüber, an-
genommen.

Das Direktorium fodert fur die Bedürfnisse des
Kantons Baden, daß dem Statthalter desselben 2000
Schweizerfranken übergeben werden: auf Hubers
Antrag geht man zur Tagesordnung, indem solche

Gelder durch den Minister des Innern gehen müssen,

nicht aber unmittelbar können bewilligt werden.

Escher zeigt an, daß die Verwaltungokammer
in Zürich durch ein Gesez, in Rüksicht der gegenwar-
tigcu bedrängten Umstanden, den Rechtstrieb auf un-
bestimmte Zeit eingestellt habe: da nun keine Verwal-
tungskammer Gesetze geben kann, da diese Verfügung
einem Schluß des grossen Raths ganz entgegen ist und

Eingriffe in das Eigcnthumsrecht enthalt, sofodeit^er
Aufhebung dieser Verordnung. Secretan untcrstüzt
diesen Antrag und bemerkt, daß das H. in der Publi-
kation vor dem Wort Verwaltun gs kammer,
wahrscheinlich hohe, bedeuten müsse; daher fodert

er, daß man erkläre, es existiren keine hohen Vcr-
waltungskammern mehr. H über sagt, daß dieses

H. welches übrigens auch hirnlos bedeuten könn

te, wohl von dem Präsidenten dieser Verwal-
tungskammer herrühren werde, der ein Ehe-
mahliger (hläovant) sey: er fodert, daß diese Ver-
ordnung cassirt und durch das Direktorium mit einem

Verweis an Behörde übersandt werde. Bourgois
folgt, wünscht aber, daß bald wider den harten
Rechlstrieb der Oligarchen Verfügungen getroffen wer-
den. Kühn sagt, der Mangel organischer Gesetze

sey an solchen Mißgriffen der Penvaltungskammern
Schuld Guter fodert, daß man doch keine Zeit
verliere, diese Verordnung cassire und das H. durch-
streiche: einmüthig wird diese Meinung Mit dem Bei
fügen des Verweises angenommen.

Koch legt im Namen einer Commission ein Tut-
achten über Fcudalabgaben vor, in welchem erst
die Natur, Rechtmassigkeit, M'ßbranch und Schäv-
lichkett dieser Feudalbeschwcrden des Landmanns ciin
wickelt, und hernach darauf angetragen wird, alle
Tvvcenfalle, Blutzehenden, Faßnachthü,
„er, Voglsteuccn und alle ähnlichen Feudalge-
falle unentgeldlichaufzuheben, dagegen aber Grund,
zinsc und grosse Zehenden, welche ausschli.ß-
iich Frucht, Wein und Heuzehenden enthalten, àlöslich gemacht werden sollen.

Roll stab „der Eingang und die AuszieruM
dieses Gutachtens sind schön und vielversprechend«
die Mandate der alten aristokratischen Regierungents
auch immer waren, aber so wie diese immer wenig
gründlich Gutes enthielten so ist es auch bei diese»!

Gutachten der Fall: man verspricht dem Volk Gleich-
heil, Erleichterung und Befreiung und doch darf
man vorichlagen, die bisherigen drückendsten, ungleich-
stcn und ungerechtesten Auflagen beizubehalten oder

doch nur abkauflich zu machen: ich fodere aus, em M
zu le>en, welches ich hierüber habe drucken lassen u»l>

welches die Ungerechtigkeit der Zehenden beweißt.
Wir sind vom Volk hergesandt, um das alte gothi-
sche Feudalgebäuo einzureißen, und jezt "wollen selbjk,

fönst gute Patrioten, dasselbe befestigen und den M
en Staat auf so schcusliche Grundsäulen aufbaut»-
ich hoste aber sie kommen von ihrem Irrthum zurük-
und fassen neuen Muth, um das morsche Feudal^
bände einzureißen, welches nur aufUngerechtigkeit u»!>

Unmenschlichkeit gegründet ist. Freilich sollen M
dann nicht von der Stelle weichen bis wir ein neues,

auf wahre Gleichheit gegründetes Auflagensystem end

worsen habe» : will man durchaus den Zehenden als

rechtmäßig aufstellen, nun wohlan dann, so soll jeder

Bürger im Staat den Zehenden seines ganzen
kommens jährlich bezahlen; auf andere Art aber-i»
lange eine Ader in mir schlägt, will ich mich dM
druckenden ungleichen Auflage widersetzen, durch

nur der Landmann gedrükc wird; ihm muß hauplsê
lich Hilfe und Erleichterung geschaft werden. Dd
Zehenden, welche Partikularen besitzen, abgleiche»
ungewiß, wie sie dazu gekommen sind, soll der S/«""
an sich ziehen und dann aufheben, damit kein Privat
eigenthum angegriffen werde. Laßt uns nicht we»M
seyn als die neuen Republiken Frankreich
Amerika, welche ja auch alle Feudalrechte auW°
den haben! Daher fodere ich, daß dieser Rapport w"
dem Auftrag an die Commission zurükgegeben toero -

daß sie dem XI Artikel der Constitution gemäß, e>"t>

billigern Vorschlag entwerfe. Was die Zehenden am

bclrift, welche fremden Fürsten w. gehören, s? U
das Direktorium hierüber negozieren und wo
Täusche treffen. Die Grundzinse aber sind gersA'
doch hätte ich gewünscht, daß die Commission em

bestimmten LooskaufungSvorschlag darüber eingegeo

hätte."



Ils
Kühn: Ich bin nicht ganz d-r Meinung der

Comm>>sion: D«e Feudalrechtc lieferten bisher die Eins
künfce des Sta.rs, die Unterhaltung der Kirchen,
Spichäler und A menanstnlten, auch sind sie zum Theil
Privateigcnthu.u gewesen, dah^r ist die Berathung
über dieselben höchsi wichtig, und muß ohne Bctrach-
tung eignen Vortheils und unparlheilsch vorgenommen
werden. Oie Conltiiution fovert zwar Aufhebung der

Fcudalrechce, aber w:e? bedingt ober unbedingt? —

Ich erkenne daß der Zehende eine Griffel des Acker-

banes und des Wohlstandes des Landbewohners ist;
aber mit Wehmuch sehe ich die Stimmung der Ver
sammluug: Redlichkeit war immer der Hauptzug des
NationalcharaktecS des Schweizers, und jejl sollten
die Stellvertreter des Volkes eine solche Ungcrechtig-
kett, die Mißkennung des heiligsten Eigenthums, uns
ternchme»! Ich will lieber Volksaufstand, als daß
die Volksstellverlreter eine Ungerechtigkeit begehen.
Nun entwickelt er die Natur der Feudalabgaben; sie

sind keine ScaatSabgaben, sagt er, sondern eigencli-
che Gulsherrenabgaben, die sich nur zufälligerweise
zum Theil in den Handen des Staats befinden: eben
so wenig wurden die Zehenden zum Unterhalt der
Geistlichen errichtet; nur durch Schenkungen der Guts-
Herren an die Klöster sind sie zu Geistlichkeitseigen-
thum geworden. Man wendet gegen die Feudalrechte
überhaupt ein; sie seyen in den finstern Zeilen der
Tyrannei, wo noch keine Menschenrechte gekannt wa-
reu, errichtet; auch ich sehe schaudernd in jene Zeiten
zurück, und freue mich des Fortgangs der Mensch-
heit, aber wenn man alles EigenlhumSrecht aufheben
wollte, das ans jenen Zeiten entspringt, so müßte
man alles Grundeigenthum aufheben unv die Erdober
flache aufs neue theilen, aber wem grauet nicht vor
solchen Aeusserungen. Manigfaltig hat sich das Ei-
gcnlhum s il jenen Zeiten geändert, indem eS Gegen-
stand oes Verkehrs wurde, und jezt ist wohl nicht ei»
einziger Eigenthümer, der sein Eigenthum nicht recht-
lich gekauft hat: hierdurch wurde auch die vielleicht
anfanglich harte Guröhercenabgabe in ächtes Eigen-
thum verwandelt; jezt also ist oer Zchendeneigenthü-
mec rechtlicher Besitzer geworden, und der Zehndbare
kaufte oder übernahm sein Gut nur in dem Verhalt-
niß der darauf haftenden Beschwerden, folglich ist der
Zchende gegenseitig rechtlich geworden, und Ihr Ge-
sezgeber habt kein Recht ein solches bisher anerkann-
tes Eigenthum aufzuheben Laut dem 48 §. der Con-
stitution können keine Gesetze rückwirkende Kraft ha-
den; eben w erlaubt §. y. keine Eigenthumsaufhe-
bung ohne Entschädigung, selbst das Vaterland kann
eine lolche Ausopferung nicht fodern, vielweniger also
einzelne Gutsbesitz.r! wir können nicht über die Con-
stitution Hinausgehen; der Staat besizt die Feudal-
rechte nicht als Staatsabgabe, sondern als Eigen-
tyunier, und dieses Eigenthum des Staats können
wir nicht vecichenken, sonst würde das ganze Volk von

den dadurch nöthig gemachten Abgaben gedrückt; nicht
der Gutsbesitzer, sondern die Armuth fodcrc Erleichke-
rung und Unterstützung; und je reicher der Gutsbc-
sitzer, je grösser würde ja das Geschenk, welches ihm
auf Kosten des ganzen Volks gemacht wird. Man be-

hauptet: der Landmann werde durch dieses Geschenk
Freund der Revolution, aber müssen wir denn nur die
Gutsbesitzer gewinnen, und die andern Bürger dage-
gen durch eine solche Maasregel der Revolution abge-
neigt machen? und wollten wir denn den Landmann
nun durch entehrende Bestechung für die Revolution
gewinnen? — Er schließt damit: daß der k l e i n e Z e-
h en den als Opfer von Seite der Eigenthümer an
die Gutsbesitzer zum Vortheil der Revolution hinge-
geben, daß der grosse Zeh en den erleichternd ab-
käuflich gemacht werden solle, weil wegen den bishes
rigen Einziehungskosten, der Landmann, ohne Scha-
den des Eigenthümers, mit einer dem Zehendertraz
verhaltnißmässtgen geringern Summe, sich loskaufen
kann, und daß endlich die ebenfalls ablöslich zu ma-
chenden Grundzinse, der Beziehungskosten wegen
ebenfalls in ihrem Werthe herabgesczt werden können.
— Delves fodert Uebersetzung dieses mit Beifall auf-
genommenen schriftlichen Vonrags. —

H a rtm a nn behauptet, der Staat fodere seiner
Bedürfnisse wegen Beibehaltung des grossen Zehenden,
und Frankreich bedaure es jezt noch, daß es die Feus
dalabgabcn so leichtsinnig hingegeben habe. Die Ari-
stokraten würden sich der Aufhebung freuen, indem sie

dann das Volk könnten glauben machen, nun gehe
auch die Religion unter, weil man die Priester nicht
mehr aus den Zehenden zahlen könne: der Landmann
zahle lieber was er zu zahlen gewohnt sei, als daß er
sich neue Abgaben aufbürden lasse; also schließt er auf
Abschaffung des kleinen und Beibehaltung des grossen
Jehenden.

Carrard glaubt, das Gutachten sei nicht allge-
mein genug, man könne nicht von einzelnen Feudalrech-
ten sprechen, ohne erst das ganze Feudalsystem zu be-

handeln; er sagt: wir müssen Sorge tragen, nicht die
Quellen abzuschneiden, durch die sich der Staat, und
also auch die Republik erhalten kann: anderseits aber
muß der Landmann durchaus erleichtert werden; gebt
Acht, daß beim Einreisten des Feudalgebäudes nicht
diejenigen erschlagen werden, denen ihr Vortheile ver-
schaffen wollt. Den Ehrschaz findet er keine schwie-

rige Abgabe, weil sie nur bei Verkäufen bezahlt werde,
doch konnte sie eingeschränkt und ablöslich gemacht
werden. Die vorgeschlagne Loskaufung des Zehen-
den sei gefährlich, weil der Staat auf einmal einen

Schaz erhalten würde, die immer einer Regierung ^das

Zutrauen des Volkes rauben, und ausserdem wurde
dann der Staat aus seinem Capital zehren, und ware
dieses aufgezehrt, so müßte er zu neue» Abgaben seine

Zuflucht nehmen, welches den Landmann, der sich/den
von den Zehenden losgekauft hätte, empören wurde.



I
Er wünscht d-aher daß eine Commission über diesen
Gegenstand Untersuchungen anstelle, und neue Vor-
schlage entwerfe. Die Grundzinse hingegen sollen
leicht loskäufiich werden.

Escher : Dieser Gegenstand ist so wichtig, so aus»
gedehnt, daß er nur mit der größten Bedachtlichkeil
und Sorgfalt behandelt werden soll: diese langsame
Berathung aber ist den gespannten Erwartungen des
Volkes zuwider, und in dieser Rücksicht wirklich gefähr-
lich; daher trage ich darauf an, das Gutachten zu
theilen, und den kleine» Zehenden erst abgesondert von
dem grossen zu behandle»: über den kleinen Zehenden
scheint le cht Vereinigung unter uns möglich; haben
wir dann über diesen enc chiedeu, so können wir uns
mit aller Sorgfalt über den grossen Zeheudcn bera-
then, und zu diesem Ende hin fod re ich, daß das
Gutachten sowohl als KuhnS Antrag und ähnliche
vielleicht noch folgende wichtige Antrage in beiden
Sprache» gedruckt werden, um durch dieselben die
Elimine des Volks über diesen wichtigen Gegenstand,
von dem vielleicht das Wohl des ganzen Staats ab-
hangt, veruchinen zu können.

Dieser begehrte Druck wird sogleich ins Stim
menmchr gesezt, und für einmal nicht angenommen.

Die weitere Behandlung dieses Gegenstandes
wird aufgeschoben, und soll nun alle Tage von 10 dib

i Uhr bis zu ihrer Beendigung fortgesezt werdem

Senat 22. May.
Eine Bothschaft des Direktoriums über die an die

Graubündtncr geschehene^Aufforderung zur Vereint-
gung mit Helvetic», und eine andere, über die neuen
von beiden Räthen zu beziehende» Versammlungssäle
werden verlesen.

Der Senat empfangt den Beschluß durch welchen
das Direktorium eingeladen wird, den Kantonen
Wall is und Le man Unterstützung zukommen zu las
ftn. Eine Bokhschaft des Direktoriums theilt ein

Schreiben der Verwaltungskammer des Kantons Wal-
lis »lit, worinn sie Nachricht von den neuesten dorri-
gen Militärereignissen giebt, und wünscht, daß das
Direktorium ungesäumt einen Commissair in diesen
Kanlon sende. Sigristen und Augustini legen ei-

nen Abriß der revolutionairen Ereignisse in Wallis,
bis zu der Zeit ihrer Abreise vor — Bereits hatte Wal-
Us einen Nationalkonvent, und ein provisorisches Voll-
ziehnngsdirektorium für die besondere neue Republik
die es bilden wollte, eingerichtet, als der Resident
Mangourit den Wunsch des fränkischen Direktor»
ums für die Vereinigung mit der frankischen Republik
kund machte. Das Direktorium des Wallis schlug diese

Vereinigung dem Nationalkonvent vor, dieser zeigte
sich sehr bereitwillig, und trug dem Direktorium auf,
dem Volke die helvetische Constitution zur Annahme
oder Verwerfung vorzulegen, mit Ausnahme einiger
weniger durch Aeligionsfanatismus verblendeter Ge-

meinden, ward sie allgemein angenommen. Sogleich
wurden die Wahlmänncr gewählt, diese versammelten
sich zu Sion, hatten bereite die Deputirten in den Ee-
nat und vier in den grossen Rath ernannt, als man
die beuuruhigenbestui Nachrichten aus dem obern Wal-
lis erhielt; die Priester und andere Unruhstifter hatten
das Voik durch Vorspiegelungen, als ob durch die neue
Constitution seine Religion gefährdet seye, aufgewis
gelr; man wollte, was seit mehr als 50 Jahren nicht
geschehen war, eine Landsgemeinde halten, und sprach
davon, die Wahlmanner, die von denselben GewHll
ten und den Residenten Mangouri in Sion zu üben
fallen und aufzuheben. Der Resident entfernte sich, km
lud ß wieder zurück, indem die Nachrichten etwas btt
rnhigendcr wurden; die Wahlversammlung fezte ihre
Verrichtungen fort, als mit cinmal von neuem die dros
hendestcn Berichte einliefen, und die Glieder desDittk-
lvriume n»l dem sränkifche» Residenten, in der Nacht
sich heimlich flüchle» mußten — Der Bischof von Sion hatte
durch Vchri le, zu denen er anfgesodcrt war, den traurigen Er-
elgmstcn vorbeugen tönucn; ste machen ihn verantwortlich fur

'

das wav criolgr ist; am Ende sind es etwa sechs Priester, die
als Schuldige angesehen werde» müssen; die Anführer der Zn-
jurgenten jmo grôplenlHeils Landesvenviesene, zu infamtrenden
Strafen verurrheilre ». >, ,0. An den Schuldigen müssen große
warnende Beifprele gegeben werden und der günstige Auge«'
blit hrezu ist vorhanden Muret giebt von dem waS dir
Kanton Le IN an bei diesen Walliser Unruhen gethan und ge-
lm en oat, A achricht Auf die ersten Berichte von den l/nrw
Yen zogen 800 Freiwillige hin; die starken Durchzöge franko s

icher Gruppen,, die hierauf erfolgten, erschöpften die bereits
sehr verminderten Vorrärye an LcbenSmitteln. besonders im
Gouvernement d'Aigle, Nickr unbedeutende Fruchtliefàgcn
wurden auch in das unlcre Wallis gesandt, Sr stimmt für die

Ann yme oes Beschlusses. Fern erau hatte in demselben
cl-.e nähere Be>iimmung der zu gebenden Unterstützung ge-

w ,n,ch.'. La siechere nimmt den Beschluß an, und billigt
auch den von, Dircctorio zu sendenden Commissar. Er hört,
das Directorinm glaube einen katholischen Commissar sende»,»
mühen, und miSbilligr eine solche Schonung der VornrtM-
Cr glaubt der Vorsteher der Administrât:?» des Kantons
man, der B. Mo not, wäre ein besonders vorzüglicher Mann
zu diesem Geschäft gewesen, er will auch eremplarische Strafen,
aber sie dürfen nicht ausgedehnt seyn: ein Beispiel ist bin-

länglich: Vertheilet beklagt sich über das Betragen der Um

terwalliscr, die mir den Lemanern gegen die Oberwalliser ans-

zogen, und sie im Augenblick der Gefahr schändlich verliessen,

der Beschluß wird angenommen.

Der Sengt empfängt den Beschluß, betreffend die Aê
bung des Verbots der Bezahlung englischer Wechfelbrieft 7^
Man verlangt eine CommWon — an die bereits über dftftn

Gege- stand gesczre verwiesen.

Der Beschluß der dem Minister der auswärtigen Anglle-

genheiten 10000 Schweizer-Livres bewilligt wird angenommen'

Lüthi von Solothnrn berichtet im Namen der über

die DistrittSeinlheilnng deSKanronS Luzcrn niedergesezten e.o!w

Mission. Sie schlägt weder Annavme noch Verwerfung vor; m

findet indeß die Zahl der Distrikte für die Bevölkerung oe

Kam one zu groß, und die Distrikte allzu ungleich- Crauv
und Genyard sprechen gegen Muret für den Beschluss »

wird verworfen..
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B- C. Weiß von Zürich wird als deutscher Dost
metscher zur Probe eingeführt.

Da der Senat die ihm vorgeschlagene Distrikts-
eintheilung des Kantons Luzein verwarf, so wurde
die Commission, welche einen neuen Entwurf hierüber
vorlegen soll, durch Haas, Escher und Hart-
mann vermehrt.

Die Brisganischen Landstände bitten, durch ei-
nen Abgeordneten, den Syndikus E n gelb r ger, um
Sicherheit für ihre Territorial-und Feudalbesitzungen
in Hclvetien. Der Präsident zeigt demselben an, daß
der Sequester auf fremde geistliche Güter wieder auf-
gehoben sei, und giebt ihm die Versicherung, daß die
Gesezgeber jedes und also auch fremdes Eigenthum
immer schützen werden. Escher glaubt man solle die-
sen Abgeordneten einladen, sich ebenfalls, da er an
die Gesezgebmig abgeordnet sei, bei dem Senat zu
melden: Zimmermann fvdert dagegen Tagcsord?
nnng, weil durch die Scqucsteraufhebung der Gegen
stand dieses Ansucbens schon erfüllt fei. Man geht
zur Tagesordnung über.

Ein Wirth von Balfial fodert Ablieferung gekauft
ten Weins im Kloster Fahr, welcher ihm, der Segne-
stration wegen, vorenthalten werde. Auf Zimmer-
manns Antrag geht man zur Tagesordnung, weil,
schon vor der Sequestration verkaufte Weine nicht j

mehr Eigenthum des Klosters sind, und also die Ab-
licferung keine Schwierigkeiten leiden kann.

Das Direktorium meldet, daß die alten Thaler
die der französische Commissar Pomier ans dcmSchaz
in Freiburg genommen und willkührlich taxirt habe,
nach angestellter Probe wirklich den ihnen gegebenen
Werth von 55 Batzen enthalten; es fodert also, daß
ste gcftzlich so in Umlauf gcsezt werden. Ans Kuh ns
Antrag wird d-eses genehmigt, und bestimmt, daß der
Publikation hierüber eine Abbildung dieser alten Tha-
ler beigefügt werde.

Meyer zeigt im Namen der italiänischen Com-
mis'ìon an, daß sie glaube die Briefe der provisori
scheu Regierung iu Laui? dem Direktorium ur Bc-
antwortung übergeben zu müssen. Auf Kuh» s A»-

>e Republikaner
> e g e ben

und Usteri,
a'the der hclvetisHeu Republik.

S Stück.
den z». May 1798.

trag wird dieses angenommen. Zimmermann
glaubt, der Beschluß müsse dem Senat zur Genehmst
gung übergeben werden, weil schon ein Antwortsent-
wurf auf diese Briefe demselben vorgelegt worden sei.

Kühn: Wir gehen über diese Briefe zur Tagesord-
nung, und folglich kann dieser Schluß nicht dem Se»
nat vorgelegt werden. Esch er: Als man sich hier-
über an den Senat gewendet hat, ist die Landschaft
Lauis noch in keiner Verbindung mit dem Direkte-
rimn gestanden, jezt aber hat dieselbe wirklich einen
Statthalter, folglich versteht es sich min von selbst,
daß die Gesezgebung nicht mehr unmittelbar mit ihr
unterhandeln kann. Kuhns Antrag wird ange-
noinmen.

Deloes will ein Gesez Wider die Erwählung ei-
»es Mitgliedes in mehrere gleichzeitige Commissionen,
indem die Geschäfte darunter leiden. E sch er ver-
langt Tagesordnung, weil die Commissionen jezt schon
so thätig seyen, daß der Rath immer ihre Gutachten
wocheulang aufschieben müsse: die Tagesordnung wird
angenommen.

Zufolge gestrigen Schlusses wurde die Berathung
über Abschaffung der Fcudalrechte fortgesezt.

Die französische Uebersetzung von Kuhns gestrst

gen Vortrag wird vorgelesen.

Esch er erneuert seinen Antrag, die Behandlung
des kleinen Acheiiden von der des grossen abzuson»

dern, um dieser desto mehr Sorgfalt widmen zu kön-

nen. Fierz und Kühn fodern gemeinschaftlicheBe»
Handlung, weil beide Gegenstände auf gleichen Grund,
sätzen beruhen. Eschers Antrag wird durch Stirn-
menmehr verworfen.

Ackermann folgt beinahe allgemein R ellstab S

Antrag, doch fodert er, daß die von Privaten beses-

senen Zehenden nicht durch den Staat, sondern durch
die ganze Masse der Zcheudbaren aufgekauft werde,
indem diese den Zehenden noch so lange allgemein be-

zahlen sollen, bis der Ertrag d sselbrn die nöthige kos-
kaiiflingssttmnie ausmache: ferner sagt er, die Zehen-
den aufheben ist kerne Ungerechtigkeit, «chou lange ge-

ring haben die Zeheudvstrchngkil die Staa.'Sabgaben
Uleiu gel efert, es ist Zeit d ß diese nun auf alle ver-
theilt werden. Weu» man die allen Beschwerde» be-



stehen lassen will, so hatte man die alten Negierungen!
auch bestehen lassen können. Das Staaebedürfniß ist
nicht so groß als man es angtebt, denn die neue Re-
gierung Heivekiens hat kaum so viel Regenten zu be-

zahlen, als ehemals jeder Kanton für sich allein. Am
meisten fallt die Ungerechtigkeit des Zchenden auf,
wenn lman bedenkt, daß er auch von urdargemachken
Lande eingefodert wurde: vermittelst des Zchenden
tragt nur ein Fünftheil der Einwohner die Staatsab,
gaben; er fodert daher unentgeltliche Abschaffung der
Zehenden, und Austausch der an Ausländer gehörn
gen, gegen diejenigen welche Helvetien im Auslande
besike.

Herzog: In dem obwaltenden Gegenstande liegt
der Keim der Revolution, und eben so ihr glücklicher
Fortgang. Das Volk erwartet wesentliche Ecleichte-

rung von derselben; wir sollen nicht nur die Dekora
tion andern, sondern in Vergleich mit der vorigen Lage
wirklich erleichtern: der Druck des Volks bestund we-
sentlich darinn, daß die Abgaben ungleich waren, da-

her sollen wir Nun dieselben gleichartig vertheilen:
auch bedarf der Staat nicht so grosse Abgabe» als er

bisher bezog; denn die alten Regierungen konnten ja
noch gar Schatze sammeln, welche in vielen Rückfich-
ten gefährlich sind, indem der Reiche immer eher Be-
suche zu befürchten hat, als der Arme. Wollte man
aber den Zehenden beibehalten, so müßte er auch auf
die zehendfteyen Gegenden und Kantone ausgedehnt
werden, und dieses ist unmöglich. Indeß kann der

Staat nicht seine bisherigen Auflagen auf einmal ohne

Gefahr von Unordnung aufgeben, daher rathe ich an,
gleich Vie kleinen Zehenden aufzuheben, den grossen

Zehenden aber noch einstweilen bis zu näherer Kennt-
nis der Dinge bestehen zu lassen, denn es wäre Dieb-
stahl, den grossen Zchenden ohne vorhergegangene Un-

tersuchung allgemein abzuschaffen; man ernenne daher
eine Commission, welche diese erforderlichen Untersu-

chungen schleunigst anstelle. Die Grundzinse hinge-

gen sollen noch vor ihrer Entrichtung im Herbst, ab-

käuflich gemacht werden.

Trösch: Immer noch herrschen die von den ehe-

maligen Freiherren, wider alle Menschenrechte ge-
schloßnen Vertrage, welche durchaus aufgehoben und
ausgekrazt werden sollen! alles feudale, Grundzinse
und alle möglichen Zehenden sollen unentgeltlich auf-
gehoben, und dann erst eine Abgabenkommission nie-

dergesezt werden. Denn es ist nicht genug daß wir
die Bären und die Adler und die Basilisken von den

Steinen abhämmern; mit diesen Zeichen unsrer Skla-
verci soll alles Alte, und besonders die aller Gleichheit
entgegenstehenden Auflage» abgeschaft werden; ich

hoffe, keiner sitze unrer uns Stellvertretern des Volks,
der hierüber andere Gesinnungen habe; die Abgaben
müssen, dem ri. §. der Constitution gemäß eingerich-

tel werden! (lautes Geklatsch).
Schoch : Die Chrschatze sind eine Teuflische Er-

findung, und gehören also gleich in die Hölle herab,
denn sie zahlt ja nur der Bauer, nicht aber der reiche
Kaufmann: und den kleinen Zeheudcn abschaffen, den
grossen aber stehen lassen, ist gerade so viel, das Kind
morden wollen, den erwachsenen Mann aber leben las-
,en! Muß denn immer noch der Arme, dessen Haar
von Schweiß trieft, alles bezahlen, während der, der
sein Haar mit Puder bestreut nichts bezahlt? Alles
muß aljo abgeschaft werden, und um die Partikularen
loszukaufen, lege man für ein Jahr eine Steuer auf
alles Vermögen: auf das Vermögen des Landmanus
funfGulden vom Tausend, auf das des Städters dm
einen halben Gulden, auf das der bisherigen demokw
tischen Kantone aber nichts, weil diese nichts von sei-
chen Beschwerden wissen. Den Abkauf mache man
nachdem ursprünglichen Werthe der Feldfrüchte. Sollte
diese Steuer zu koskaufung dieser Spitzbubenrechle
nicht hinreichen, dann kann man noch eine zweite all-
gemeine Vermögenssteuer auf alle Kantone legen.

Näf: Es wäre überflüssig das schon gesagte viele
Gute zu wiederholen. Das Volk hat auf General
Brune s Erklärung, daß alle herrschaftlichen Rechte
jeder Art, ohne writers sollen abgethan seyn, die Con-
stilution angenommen, also ist man ihm Aufhebung
derselben schuldig: sagen, man wolle die kleinen Ze-
henden abschaffen, ist anerkennen, die grossen müssm
auch abgeschaft werden; denn wenn es ungerecht wäre
die großen Zehenden abzuschaffen, so hatte das gleicht
Unrecht bei den kleinen statt, und eine kleine Ungerech-
tigkeit darf man eben so wenig begehen, als eine

grosse! Man will, um des Staatsbedürfnisses willen,
den Zchenden beibehalten, aber giebt Bedürfniß einer

Sache das Recht zu derselben? Man nehme an, es

werde eine Vermögenssteuer von 5 p. C. ausgeschrie-
den. Sie werde einige Jahre hindurch bezahlt, und

dann aufgehoben; soll dann bei der Aufhebung jeder
sein ganzes Kapital geben, das er versteuerte, uni D
loszukaufen? Den gleichen Fall haben wir beider
Aufhebung des Zehenden, also B. Gcsezgeber, denket

daß das Volk schon lange genug gelitten hat unter
der eisernen Hand des Aristokratismus und Feudalst'
mus! es fodert nun Erleichterung von seinen Stell-
Vertretern, wir sind ihm diese schuldig, und ich werde

nie ruhig von meinem Sitze aufstehen, bis wir den?e-
henden, diese Last des Landmannö aufgehoben habe».'

(Geklatsch von allen Seiten.)
Fierz: der Gegenstand, den wir berathen, be-

trift das Wohl des ganzen Vaterlandes: jede der

sich widersprechenden Meinungen stüzt sich auf das

Recht des Eigenthums. Ware der Zchenden ein recht-

lichcs Eigenthum, warum denn will mau den kleinen

Zehenden aufheben man hat ja auch kein Recht aus

eui kleines Eigenthum. Kuh» behauptet, wen»

man dieses Eigenthum des Zchenden aufhebe, st

könne man mit gleichem Recht" alles Eigenthum auf-

heben: dieses ist unwahr, es ist nur um Befreiung
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von einer ungerechten Last, nicht um Eigcnthumàf-
Hebung zu thun: es wäre eine Beraubung des Volks,
wenn man den grossen Zehenden bestehen lassen woll-

>te. Eben so falsch ist H art mann s Angabe, daß

Frankreich bereue den Zehenden aufgehoben zu haben,
denn eben von jener Zeit an blühet de< Feldbau der

grossen Nation. Auch Herzogs Autrag ist unthun-
lieh denn das Volk fooert schleunige Erinnerung.
G'anz ungerecht und aller Gleichheit zuwider ist

Schochs Auskausungsvorschlag. Wir haben die

Pflicht auf uns die ganze Nation nicht nur einzelne

Theile derselben glüklich zu machen, und eben deswe-

gcu sollen wir nicht in die Fußstapfen der alten Re-
gierung treten. Ich trage also an alles, die Grunds
zinse ausgenommen, abzuschaffen, und eine Commis-
sion für neue Abgaben niederzusetzen.

Penchaud will, daß die Zehenden billig geschäzt
werden; die Hälfte des Werthes von dem Gutsei-
gcnthümer die andere Hälfte vom Staat abgelost
werde; dieses leztere soll durch Staatsobligationen,
welche in einigen Iahren ablöslich sind und unterdes-
sen einen kleinen Zins tragen, geschehen: aus einem
Theil der Abkaufsnmmc sollen die Geistlichen erhal
ten werden: die übrigen Bedürfnisse kann sich dann
der Staat vermittelst Auflagen verschaffen. Marti:
Man spricht aon allgemeiner Erleichterung, aber sind
nicht viele Gegenden die sich selbst schon durch grosse
Ausopferungen von denFcudalbeschwerden losgekauft
haben? z. B. Sa anen hat sich auf diese Art, nach
jetzigem Werth des Geldes um 750x00 Gulden losge-
kauft; sollten nun solche Gegenden Auflagen bezahlen,
damit den übrigen Gegenden eine solche Loskaufungs-
summe ohne allen Grund geschenkt werden könne?
Daher mögen wohl die kleine» Zchenden abgeschafl
werden, aber dee grossen Zehenden können nicht recht-
Iicher Weise aufgehoben werden, ohne diejenigen, die
sich schon davon freigemacht haben, zu entschädigen-
überhaupt also stimme ich für das Commisstonalgut-
achten.

Gyser: jeder Staat hat Einkünfte nöthig, aber
jugìelc!) will jedermann Erleichterung von den alten
Abgaben. Die G-undzinse erkenne auch ich als recht-' ^uldzinse: zur Erleichterung will man nun

senden freigeben, aber wie den Unter-^ grossen und kleinen Zehenden bestimmen?
^ Amerika wachsen und welche

d e.> d?,^'b>en bei uns einheimisch sind, sollen

rà? ^ "d" 'N den kleinen Zehendenge,
<5rî?'î.. ^rl"^ " ^ ist es mit den jezt üblichen

ob r, 0
?e>chasten ; wir wissen ja nicht einmal genau

w
dem Boden oder nur allein auf

hêet. Daher ist sein ganzer Fall noch-

ni>,»^ ' Abatis Kloster hatte über obige Besinn-
Prozeß mit seinen Bauern: in allen

^richten wurde jenes verfällt, ausgenommen im
voeiiteu, weil unsre ehevorigen Aristokraten im glei.

chen Spithal krank lagen wie die Pfaffen. Freilich
müssen ungeachtet der Zehenden-Aushebung die Geist-
lichen und di« Armen wie zuvor erballen werden.
Eine Grund - und Mobilärsteuer wird nothwendig
seyn: ich sodere daher eine Commission über allsäkli-
ge Entschädigungen, über die Abkäuflichmachung der
Glundzinse und über Einführung neuer gleichmäßiger
Abgaben.

Löscher verlangt, daß alle Zehenden, grosse und
kleine aufgehoben und dagegen die Grundzinse abkauf-
lich gemacht werden; aus den daraus erhaltnen S»m-
-men sollen die Zehend-Privatcigenthnmer entschädigt
werden.

Rellstab: der Zehende ist keine Schuld sondern
ein Tribut, denn eine Schuld verzinset sich gleichförmig,
der Zehenden aber hat sich seit 50 Iahreu verdoppelt-
und in Iahren des Mißwachs wird er nicht bezogen.
Der Grundzins hingegen, eben weil er eine Schuld,
ist, zahlt immer gleichförmig. Der kleine Zehenden kann
nicht vom grossen getrennt werden; wäre die Aufhebung
des Einen ungerecht, so wäre es auch die von beiden; aber
er ist ein Tribut und diese müssen nun gemeinschaftlich
getragen worden! Man sagt, Frankreichs Regierung
bereue die Zehenden - Aufhebung: za die>enige, welche
vor dem 18 Fructidor herrschte, wo die Freiheit neu-
erdings untergraben war und die Aristokratie wieder
aufkommen sollte. So wie auch in Helvetien der Keim
der Freiheit nicht Wurzel fassen konnte, so lange
Barthelemi, dieser Verräther, im geheimen Bunde
mit der Aristokratie stund. Ich fodere daher neuer-
dings unbedingte Aufhebung des Zehenden und LoS-
käuflichkeit des Grundzinses, den Mütt Kernen zu 4
Gulden gerechnet: ferner soll das Direktorium Tadel-
len sammeln über die an Ausländer oder an Partiku-
karen gehörige Zehenden, welche vom Staat entschä-

digt werden sollen. Die einstweilig« Beibehaltung des

Zehenden, welche Akermann und Herzog vor-,
schlagen, ist unnöthig. Schochs Entschadigungs,
Vorschlag ist aller Gleichheit zuwider und in Rükstcht
auf Matt is Einwendung müssen solche befreite
Gegenden patriotisch denken, wie z. B- einige Theile
des Kantons Zürich, die sich vom Fall losgekauft
haben und Pairioten genug sind um au keine Ents
schädigung zu denken!

Jomini ist ebenfalls für gänzliche Zehenden-
Aufhebung gestimmt und will die Partikular-Zehen-
denbesitzer durch Slaatsobligationen entschädigen.
Gleichheit müsse vor allein aus eingeführt werden;
vielleicht könne wohl dadurch hin und wieder eine
kleine Ungerechtigkeit begangen werden; aber dieß
würde bei jedem andern einzuschlagenden Wege nicht
minder der Fall seyn.

Die Fortsetzung der Berathung wird auf die mor-
gende Sitzung ausgestellt.

Das Direktorium zeigt an, daß auf die bevor-
stehende Zur zach ermesse ein Commerztribunal



sollte eingerichtet werden und wünscht, daß die Ge-
sezgcbung auch im Allgemeinen diesen Gegenstand in
Berathung ziehen mochte. Gysendörfer verlangt
Niedcrsetzung einer Commission, weiche über den er-
sien individuellen Fall bis Morgen ein Gutachten
bringe. Kühn findet besondere Commerzgerichte der
Constitution zuwiderlaufend und glaubt die Distrikts
gerichte seyen hiezn hinreichend, indem Commerzstrei-
tigkeitcn auch unter Civiljustizfâlle gehören; daher so-
derl er Tagesordnung. Spengler unterstüzt den
Wunsch des Direktoriums, indem Commerzsachen be-

sondere Kenntnisse erfodern: in Rüksicht der Zurzacher-
messe wünscht er, daß z Richter aus dem Basischen
Kantvnsgericht hingesandt und ihnen 2 erfahrne Kauf-
leute zugegeben werden. Akermann folgt K»hn
und will daß die Distriktsrichter Kaufleute zuziehen,
wann sie die Geschäfte nicht verstehen. Delves
folgt Spengler, die Kaufleute abgerechnet, welche
nicht zugezogen werden sollen. Carra rd bewcißl
die Nothwendigkeit der Commerztribunale, durch die
«rfoderliche Eile und Kenntnisse in diesen Gefchästen
und durch die Begünstigung, welche der Handel sei
nes ausserordentlichen Einflusses wegen am den gan-
jen Staat, verdiene. Die von Gysendörfer an-
getragne Commission wird genehmigt und in dieselbe
geordnet: Carrard, Gysendörfer, Speng-
ler, Herzog und Detrey.

Senat, 2z. May.
Der Senat empfangt den Beschluß über die Di-

striktseintheiiung des Kanton Thurgau. Deputiere
der ehemaligen Zürcherschen Municipalstadt Stein über-
geben ein Vorstellungsschreiben, welches die histori-
sehen und politischen Gründe auseinander sezt, um de-

ren willen ihre Stadt (die zum Distrikt Benken, im
Kanton Zürich eingetheilt worden,) das Hauptort ei-
»es Distrikts zu werden wünscht; der wichtigste Grund
ist, weil ihr taglicher Verkehr mit Schwabe», ihr
beträchtlicher Wochenmarkt, ihre Lage auf der Grenze,
ihre Rhcinbrüche u. s. w. untere Gerichte noth
wendig machen, die am Ort selbst sich befinden; sie

überlassen es dem Gefezgeber, ob sie zum Kanton Zü-
rich, Thurgau oder Schafhauscu gebracht werden sol-
len. Ochs zeigt das Gewichi, welches in der That
die politischen Gründe der LorstcUungsschrift besitzen.

Meyer von Arbon, will um dieser Bitte willen, die
Sinnahme der Distriktseinthcilung des Thurgau, die
sehr dringend sey, nicht ausgesczt wissen. Usteri
fühlt alles Gewicht der Gründe der Stadt Stein,
sieht aber nicht ein, wie der Senat sich jezt mit dieser
Sache beschäftigen kann; die Distriktseintheiiung von
Zürich, in der sich die Stadt Stein befindet, ist be-
rests vom Senat angenommen; also kann er unmög
lich heute die Eintheilnng vom Thurgau verwerfe»,
weil Stein nicht darin ist. DieDeputirlen müssen sich
durchaus an den Gr. Rath wenden, und von diesem
einen Beschluß zu erhalten suchen, der ihre nun ein
mal bestimmte Distriktslage abändert. Meyer von
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Arbon : Stein ist an seiner gegenwärtigen Verlegenheit
selbst Schuld; es wußie nie an welchen Kanion es

'
sich anschließcu wollte ES wollte für sich cine klà
R-Publik biloen oder vielleicht gar kaiserlich werden;
jezt erst, da es kein Hauptort eines Zürch.r-Distrikts
geworden, will es zum Thurgau. Usteri: die Stadt
Stem hat allerdings gleich zu Anfang der Revolu'io»
ihre Deputaten in die Kan.onsversammlung nach Zü-

rich gesandt und durch sie ihr Leid bezeugen lassen,
sich in der Constitution nicht neben Winterthur denn

Kanton Zürich auch gezählt zu finden ; auf ihre Me
gaben auch die Zürcher Deputaten an den Gemas
Brüne Auftrag erhalten, sich über den Grund là
,er Auslassung von Stein zu erkundigen; es ist d«
rüber niemals Antwort eingekommen, wovon d>e

Schuld wohl den Deputaten an Brüne nicht M-
rechnet werden kann, da bei diesem General natmli»
cherwcife wenig Aufschluß über die Frage: wauiiii
irgend ein kleines Städtchen in der Constitution g<»

nennt oder nicht genciuit sey, konnte erwartet wen
oen. Lürhi vou Solochurn will die Distrikt»einchci»
iniigen des Thurgän an eine Commission weisen; die

vielen bereits erfolgenden Reklamationen solle» lws

überzeugen, daß wir mit diesen DistriktseintheilunM
zu schnell verfahren, es ist nicht hinlänglich, daß die

Deputaten dcö Kantons mit der Eintyeilung zuD
den seyen. Stapser: man hat zum Grundsatz ftèi
her angenommen, die Kamone sollen i» der provi oci»

schen Distrikts-, intheilung bleiben wie sie waren ; wo«

rum sollte mäii nm der Stadt Stein willen, die im»

mer zum Kanton Zürich gehörte, dieEintheiiungvom
Thurgau verwerfen R han : die Gründe von Slcin
sino wich.ig, und früher eingegeben, würden siebst

derDistnklöcintheilung desKanrons Zürich wahrfclM
lich allen Eingang gefunden haben. Ochs: es ist

traurig, daß nch da Stadt Stein nicht früher gemst»

det hat, es tst für ganz Helvetic» wichtig, dasteà
soichc Grenzstadt thätig« und wachsame Polizei àd
also auch ein Distriktsgerichl in ihren Mauern hà
Die Einlheiluiig deS Thurgau wird genehmigt.

Der Senat erhält die DistriktSemtheilungen des

Kantons Freiburg. F ornerai» verlaugt eine

Comnttistoii, weil ihm in seinem Distrikt ein Dvrf>

chcn mangle, das er mit dem Deputaten Ionline
(Mitglied 0 Gr. R-> gegen ein anderes, welches ^
dem District Jomin is liege, zu überlassen, übrrM
gekommen seye, nun hat ihm Iominl beide gcnow«

men. (Man lachr^. Barraö: alle Städte weo

Städtchen welche Deputate haben, sind zu Haupl»

orren von Distrikten erhoben worden, dagegen Gruye-

re, die Hauptjiâ der Landschaft Gruyerc, die dura)

ihren Geldeiweib, durch Gebäude und andcre G>uw

de, dieses so sehr veroient hatte, an ein kleines Don,
das nicht einmal Unrergerich,e besaß, gewicscn ist ^
die Eintheilnng wird einer aus den B- Barra»,
F or „erau, Meyer v. Arau, F r oß ard m

B erth ölet bestehenden Cpliilnisstonznr tkuterstict)» !>

übergeben. (Die Forrictzmig im zijken
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Zürich, Samstags den 2. Junius 1798.

Gesezgedung.
Senat 2Z. May.

(Fortsetzung.
Der Beschluß, welcher einàtè derVerwaltungs-

kammer in Zürich (die Einstellung des Schuldtriebs
betreffend), caffirt,^wird genehmigt.

Der Beschluß über die Bekanntmachung der Ge<
setze wird einer aus den B. Lüthi v. Solothurn,
Muret und Usteri bestehenden Commission zur Um
tcrsuchung übergeben.

Der Senat empfangt den Beschluß gegen das
Vorurtheil, welches die Schande infamiercnder Strm
fen auf Verwandte ausdehnt. O.ch s: der Beschluß
sagt, diejenigen welche den Verwandten solcher Ge-
straften Vorwürfe machen, sollen als schlechte
Bürger angesehen und den Obrigkeiten angegeben
werden; dieses ist etwas sehr schwankendes n»d un
bestimmtes. Froßard: das Vorurtheil ist vom Ci-
vismus unabhängig. Lüthi v. Solothurn findet
das Geftz überhaupt unnüz. Bad ou findet d-e
Strafe, die es auflegt, gar unbestimmt; der Fehlbare
solle dem Richter denunciert werden: aber was fangt
dieser mit ihm an? Ochs : eben so unbestimmt und
dadurch gefahrlich ist der Artikel, der den. Beleidig
ten Entschädigung von dem Beleidiger zusichert. La-
flechere: durch gute Erziehung, durch A-Nkläruna
des Volks, nicht durch ein Geftz muß das Vorurtheil
vertilgt werden -» Der Beschluß wird verworfen und
der Nichtannahme als Grund beigefügt: weil die
Straf« unbestimmt und zwischen ihr »nd dem Verge-
hen kem billiges Verhältniß beobachtet ftyc.

Grosser Rath 24. May.
Das Direktorium theilt eine von B. Ronen im

Namen der Lnzerner-Oligarchen eingegebne Bittschrift
"iro, aus den Klöstern das

vorrathige Silbergeschirr fur die fränkische Contribution
be.utzen î» dürfen, indem laut einem Arrete des
Commissar Rapinas und einer Erklärung des Ge-
ü« "rg l die Contribution sowohl von
5«» K ^"n als von den Oligarchen bezahlt werden

?ann .will diesem Ansuchen entsprechen,
indem sonst leicht die Franzosen, die silbernen Apostel

mit den Klostergütern zugleich nehmen könnten. An»
verwerth will hierüber der Verwaltungskammer
grosse Sorgfalt und Genauigkeit empfehlen, damit
die den Oligarchen aufgelegte Contribution nicht etwa
auf die Nation falle, er wünscht daher, daß einige
genauere Bestimmungen getroffen werden. Hart»
mann erklärt sich ebenfalls für diese Sorgfalt und
sagt, da die Stifter nur durch Junkers besezt waren,
und diese auch Oligarchen sind, so könne man fie in
dieser Rüksicht auch bezahlen lassen. Kulli folgt
Anderwerth indem die 2 Millionen Contribution auf
die Oligarchen gelegt werden, er will, daß man ih?
nen die Kirchenschätze nur gegen auszustellende Oblp
gationen überlasse. Auf Carrards Autrag wird der
Gegenstand einer aus den B. Hartmann, Haas
uito Kulli bestehenden Coinrnisfiork zur nähern Be?
rathung übergeben.

Dcputirte der Stadt Stein legen den Wunsch
vor, daß ihre Stadt der Hauptorl eines Distrikts
werden möchte, indem ihr starker Verkehr mitDeutfth?
land, ihr Speditionshandel und ihre ganze statistische
Lage, es unmöglich mache, daß sie einem 4 Stunden
von ihr entfernten Distriktsort könne zugeordnet wer?
dtn. Escher findet diese Bitte begründet, aber ihre
Erfüllung wegen der vollendeten Einrheilung der z be?

nachbarten Kantone schwierig und wünscht daher Ver?
Weisung an eine Commission. Stokar glaubt, man
könne dieser gegründeten Bitte sogleich entsprechen,
besonders weil Stein seine eignen Gesetze hatte, wel?
ehe also für einmal noch gültig sind, aber die Ge?
schäfte des Distriktgerichts in Benken sehr erschweren
würden. Uhlmann fodert Tagesordnung, weil
Stein sich nicht patriotisch genug in der Zürcherschen
Revolution gezeigt habe. Die Commission wird ange?
nommen und in dieselbe geordnet, Stokar, Escher
und Anderwerth.

Eine Distriktseintheilung des Kantons kuzern
wird vorgelegt. Gys« hält eine Lobrede auf Sein?
pach und verlangt, daß es Distriktsort werde. Hart?
mann will die Tagesordnung. Hecht macht eine
Bemerkung über unrichtig angegebne Grenzen. Nu?
zet fodert, daß endlich einmal dieser Dillriktskrieg
eingestellt werde, sonst müsse man noch die Geister der
Archimebe, Euclide, Lycurgen und Solonen herbei?



ruken, um uns Distrikte in gehöriger Vollkommenheit
einrichten zu helfen. An oie Commission zurükge-
wicie».

Gysendörfer legt den Eommisstonal-Bericht
über die Zurzachermesse vor, laut weichem ein Meß-
geeicht ju Erhaltung des Credits dieser Messe beiden

halten werden soll : es soll ans z Distrchs - oder
Kantonsrichtern und einem Sckretair d-e der Statt-
haller wählt, bestehen. Z i m m ermann verlangt,
daß dem Dekret beigefügt werde, diese Anordnung sey

nur für diese Messe gültig. Secret an folgt ihm
und will, daß diese Richter nicht durch den Statthab
ter sondern durch das Kantousgcricht gewählt wer-
den. Escher hatte gern dem Gutachten gefolgt,
will aber auch diese Zusätze annehmen; nur foderl
er, daß man heute noch abschließe, weil Morgen
die Messe anfange. Spengler vertheidigt das Guc-
achten. Carrard will noch die Bestimmung beifü-
gen, daß dieses Comincrzgericht über nichts anders
sprechen soll, als über Fälle, welche von den bisheri-
gen Meßrichtern entschieden worden und daß die Ap-
pellation von demselben an das Kantonsgericht gehen
soll. Kühn folgt besonders Carrard und will,
daß dieses Commerjgericht sich nur mit Commerzsachen
nicht aber wie das chevorige mit Bestrafung von Ver-
gehen aller Art beschäftige, indem diese lcztere schon

ihren ordentlichen Richter haben. Hub er wünscht,
daß dem Antrag des Direktoriums gemäß, diesem

Meßgericht auch zwei Handelsmanner durch dasKan-
tonsgericht zugegeben werden. Alle diese Zusätze wer-
den angenommen und auf Eschers Antrag der Se-
nat aufgcfodert sich Nachmittags zu versammeln, um
diesem dringenden Beschluß Sanction zu geben.

Zufolge der Tagesordnung wird die Ber ath u n g
über die Feudalrechte fortgesezt.

Michel: Wir sind geldhungrig und warum wol-
ken wir bann auf einmal alle Quellen durch die dasselbe

uns zufließen kann, abschneiden. Durch dieZehenden,
welche das Kloster Jnterlachen bezog, sind die Armen
und Kranken des Oberlgndes erhalten und verpflegt
worden. Mir scheint daher die Zehendcn-Aufhebung
bedenklich, indeß, wenn wie es das Ansehen hat,
fie sollte angenommen werden, so hoffe ich werde
auf andere Weise auch wieder für Arme und Kranke
gesorgt werden und so kann ich mir dieselbe gefallen
lassen.

Guter: Die Befreiung des Volks von drücken-

den Lasten wird freilich eine unsrer schönsten Arbeiten

seyn, aber neben der Befreiung muß auch die Ent-
schädigung statt haben; denn Freiheit ohne Berechtig-
keit ist nicht wahre Freiheit. Ueber den Ursprung des

Zehenden, über seine gegenwartige Rechtmasflgkeit
und die Unzwekmassigkeit seiner unbedingten Aufhebung,
weiß ich euch nichts bessers zu sagen, als was der

weise Si eye s darüber gesagt hat, er hat diese Ma-
lerie erschöpft. Guter liefert nun einen kraftvollen

mit lebhaften Bemerkungen versehenen Auszug au«
Sieyes Meinung über den Zeyenden (S. Ei eyes
p oli t ifche Schr i ft e n. V. I. S. 485 — yî.) Er
schließt daraus, daß die grossen Zehenden und Grunds
ziase abkäuflich gemacht, die daraus zu erhaltenden
Gelder aber nicht aufgezehrt sondern angeliehen -und die kleinen Gutbesttzer bei dieser Ablösung leichter

gehalten werden sollen, als die grossen. Endlich wi<

derlcgt er einige vorgctcagne Meinungen folgender-
Massen: wollten wir bis in die graue Vorzeit Herach

steigen nur die Rcchtmasstgkeit des Eigenthumszu
beweisen, so wäre keiner aus uns der sein EigenchM
auf seine eigne Haut zu beweisen im Stande wätt:
freilich kömmt es nicht allein darauf an, die Bären

und die Basilisken von den Schilden auszukratzen,
aber auf der andern Seite sollen wir auch nicht bloß

um des Magens und der Hände willen, frei seyn

wollen, sonder» die achte Freiheit in dem Genuß alles

Meuschenrechts suchen: freilich wäre es bequem, alles

Böse sogleich in die Hölle zu jagen, aber leicht wird

mit dem Bösen auch das Gute umgestürzt: selbst in

Frankreich würden die Feudalrechte nicht auf solche

Art weggeworfen worden seyn, wenn es nicht in ei-

uer Abeudsitzung geschehen wäre. Laßt uns also ja

vor Abendsitzungen uns in Acht nehmen, in denen so

leicht der Enthusiasm über die Vernunft siegt. D«
Geist unsrer Vater würde über uns trauern, w«
wir nnr wollten frei und nicht auch gerecht seyn.

Cartier behauptet, der Zehenben sei unter Karl

dem Grossen zum Theil durch Gewalt der Waffen ein-

geführt, nachher aber durch Misbrauch ausgedehnt
worden: man sage, er sei durch Vet kauf rechtniW
geworden: aber, ist denn der, der einem Dieb das

Gestohlne abnimmt, nicht auch ein Dieb, wann er daß

selbe dem rechtmässigen Eigenthümer nicht zurückgiebt?

Unsere alten Regierungen waren in dem Zehcndbesij,
sie wurden aufgehoben; sollten nun wir in ihre M
stapfen treten, und so auch Oligarche» werden Nr»', >

der Zehenden gehört den Guiseigenthümern, also htt

den wir ihn auf, und entschädigen die Zehcndeneigew
thümer aus dem Verkauf der Nationalgüter; den»

ohne dieses würden wir izt die Zehenden abkaufen M
sen, und dann nachher die Güter aufs neue mit AW'
ben belasten müssen.

Zimmermann: Historische UnterhandlimM
helfen uns hier nicht viel, sondern wir müssen uns nur

an das halten, was da ist. Der 11. Art. der Coê
tution fodert gleiche Vertheilung der Staatsbeschww
den, der 9. Art. aber will Schutz des Eigenthums,
und wir wollen gerecht, nicht räuberisch verfahren-

also haben wir einerseits Gleichheit der Beschwerden,

anderseits Eigenthum; wir stehen also zwischen iw"
Klippen, zwischen denen wir durchkommen »uuss'ì'

dieses kann nur durch Gerechtigkeit geschehen- v» '
ten wir schon ein Finanzsystem, so wäre der Auew»
weniger schwierig; ein solches haben wir aver

1



nicht, und dagegen eine fremde Armee im Lande; da,

her können wir nicht schon izt die Stutzen, auf denen

unser Staat noch ruhet, einreisten; eben so wichtig isi

es aber das Volk auch durch ökonomische Vortheile
an die Revolution zu knüpfen: ich schlage daher in
Folge aller dieser Bemerkungen vor, Grundzinse und

Zehenden, ihrer wesentlichen Verschiedenheit wegen,
von einander zu trennen: leztere als abandcrliche,
durch die Industrie sich erhöhende Abgaben abzuschaft

fen; Grundzinse als bestimmte Schulden fur recht,

massig zu erklären, aber leicht abkäuflich zu machen;
da wo das Land, auf welchem die Grundzinse haste-

ten, durch Ueberschwemmungen u. d. g. weggekommen
ist, dieselben abzuschaffen; die Ehrschätze gänzlich auf-
zuHeben; die Eigenthümer von Privatzehenden von
dem Staat entschädigen zu lassen; die Loekaufung der
Grundzinse und die Entschädigung der Privatzehcn-
denbesitzer durch das Gesez zu bestimmen; die Geist-
lichen vom Staat aus bezahlen zu lassen, und endlich
die neuen Auflagen gleichmässig auf die Staatsbür-
ger zu vertheilen, und nur nach dem Staatsbedürfniß
ju entheben. (Geklatsch).

Secretan trägt an, daß das Wort nicht eher
einem Mitgliede zum zweitenmale gestattet werden soll,
bis keiner mehr das Wort zum erstenmale begehrt.
Hub er will überdies, daß von nun an kein Mitglied
mehr als zweimal über den obwaltenden Gegenstand
sprechen soll: beides wird angenommen.

Durch absolutes Stimmenmchr wird Zimmer-
mann zum Präsidenten erwählt, und durch relatives
die Sccretairs Escher und Carrard bestätigt.

Graubünden.
(Beschluß.)

Die Familien Maßner und Salis hatten seit
langen Zeiten die Zölle des Landes in Pacht gehabt.

Die Familie Bawier, von den Patrioten unter-
stuzt, bewarb sich um den Zollappalto^ als eine neue
Pachtzeit anheben sollte. Die leztere bot um zwölf
tausend Gulden mehr für die Pachtung, als fene bis
her gegeben hatten. Der Bundestag entschied, daß
die Herren von Salis die Zollpacht vom Jahr 1790
bis 1795, die Herren Bawier dieselbe von da an
bis zum Jahre 1820 besitzen sollten.

Dies war der erste Angrif; die Patrioten trium
Pyirten, schon soviel errungen zu haben, da man es
ehemals ganz vergebens vor den Vundestägen ver-
sucht haben wurde, durch Mehrbietung den Zoll vom
Hause Maßner - Salis abzulösen.

Die Erbitterung stieg. Man wirkte von beiden
«enen auf das Volk; ein grosser Schlag wurde vor
bereitet, und das Jahr 1794 ward in den Jahrbü-

denkwürdig
Republik durch seine Erfolgung

Eine plözliche Insurrektion verschiedener Gemeiu -

den sezte das ganze Land in Bewegung. Noch ist es!

ein unenträthseltes Geheimnis, durch wen, oder durch
welche Parthci der Ausstand bewirkt worden ist? --
Jede derselben schuldigte ihn der andern an. Lange
schwebte das Staatsgewittcr zweifelhaft über den
Häuptern von beiden.

Es ward eine ausscrordentliche Standesversamm,
lung in Chur eröfnet. Kläger und Vertheidiger er-
schienen; die Patrioten siegten ob. Man drang auf
gänzliche Abschaffung aller politischen Misbräuche in
der Republik; stellte Untersuchungen über das konsti,
tutionswidrige Verfahren mehrerer bisher am Staats,
ruder gestandenen Personen an; ihrer viele wurden
gestraft. — Der Minister Ulysses von Salis cnt-
floh, und wurde aus seinem Vaterlande verbannt. Die
Standesversammlung aber unternahm eine Landes-
reform, wodurch für die Zukunft alle mögliche Miss
bräuche verhütet werden sollten; schärfte, erläuterte
und bestimmte genauer die alten, nur zu oft übertre-
tenen Staatsgrundgesetze der drei Bünde, und löste
sich auf.

Die geschlagene Parthei blieb aber unüberwunden.
Der Kampf wurde fortgesezt. — Man fteng an die
ausserordentliche Versammlung und ihre sämmtlichen
Werke in Schatten zu stellen, und beim Volke verhaßt
zu machen. — Die Geldbussen, mit welchen verschie-
dene Staatsführer gestraft werden sollten, wurden gar
nicht eingezogen; die von der Standesversammlung
gegebnen Gesetze und Verordnungen wurden nur
Ichwach beobachtet, und sogar theilweise vernichtet.
Alles bewies, daß die Herrschcrfamilicn in ihre vor-
maligen, usurpirten Rechte zurückgetreten wären.--
Die Patrioten trauerten, aber verzagten nicht; sie wußs
ten, daß ein freies Volk sich nicht so leicht in seinen

Grundsätzen und Gefühlen würde >rre machen lassen,
wenn es gleich auf einige Augenblicke von künstlichen
Verdrehungen der Sache und Scheingründen, geblens
bet werden könnte.

Buonaparte hatte inzwischen mit unwidersteh,
sicher Hand die Gestalt des mitternächtlichen Italiens
verwandelt. — Valtelin, Chiavenna und Bormio, die
Unterthanen Lande Graubündens, als sie die Wieder,
gcburt Cisalpiuicns sahen an ihren Gränzen, und
hörten die Zauberformel Freiheit und Gleichheit, foders
ten mit lauter Stimme ihre Loslassung von der Unters
lhanenschast.

Die Patrioten erklärten sich für die Nothwendig,
keit der Befreiung jrnrr Lande, wenn man sie für die

Republik erhalten wollte; die Aristokraten hingegen
drangen darauf, entweder jene Provinzen ihrem eignen
Schiksale zu überlassen, oder wenn sie mit Bunden
vereinigt bleiben sollten, sie nur als untcrthänige bei-
zubehalten. — Valtelin, Bormio und Chiavenna, des

Zauderns müde, erklärten sich inzwischen frei (Monat
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